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2.   Begriff 

Ein Verkehrsunfall im Sinne dieser Richtlinien ist ein plötzliches, zumindest für einen der Beteiligten 
ungewolltes Ereignis im öffentlichen Verkehrsraum, welches im ursächlichen Zusammenhang mit dem 
Straßenverkehr und seinen typischen Gefahren steht und zu Personenschaden oder einem nicht gänzlich 
belanglosen Sachschaden (Eigen- oder Fremdschaden) geführt hat.


